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Die Verpflichtung nach dieser Nummer gilt nicht für Maß-
nahmen, durch die die Einhaltung geltender Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im
Einklang mit dem Recht der EU angewendet werden.
5.Bei Vorschriften, die die Reglementierung von Gesund-
heitsberufen betreffen und Auswirkungen auf die Patienten-
sicherheit haben, ist das Ziel der Sicherstellung eines hohen
Niveaus des Gesundheitsschutzes zu berücksichtigen.

B. Weitere Maßnahmen

I. Information und Beteiligung der Öffentlichkeit
1.Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, mit denen
Vorschriften i. S. des Abschnitts A Unterabschnitt I Nr. 1 ein-
geführt oder geändert werden sollen, sind in geeigneter Weise
zu veröffentlichen. Dies kann durch das Einstellen auf der In-
ternetseite des federführenden Ressorts erfolgen.
2.Das federführende Ressort hat sicherzustellen, dass alle
betroffenen Parteien in geeigneter Weise einbezogen werden
und Gelegenheit haben, ihren Standpunkt darzulegen.
3.Öffentliche Konsultationen sind durchzuführen, soweit
dies relevant und angemessen ist.

II. Eintragung in die Datenbank für reglementierte Berufe
1.Die Gründe, aufgrund derer Vorschriften, die nach dem
vorstehenden Prüfraster geprüft wurden und die der Europäi-
schen Kommission nach Artikel 59 Abs. 5 der Richtlinie
2005/36/EG mitzuteilen sind, als gerechtfertigt, notwendig
und verhältnismäßig anzusehen sind, sind vom federführen-
den Ressort an das für die Pflege der in Artikel 59 Abs. 1 der
Richtlinie 2005/36/EG genannten Datenbank für reglementie-
rende Berufe zuständige Ministerium zu melden, das die Ein-
tragung in die Datenbank vornimmt bzw. das die Angaben an
die eintragende Stelle weiterleitet.

2.Zu den Eintragungen vorgebrachte Stellungnahmen ande-
rer Mitgliedsstaaten der EU, sonstiger Vertragsstaaten des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz sowie inte-
ressierter Kreise sind vom federführenden Ressort entgegen-
zunehmen.

III. Überwachung nach Erlass des Gesetzes
Nach dem Erlass oder der Änderung von Vorschriften i. S.
des Abschnitts A Unterabschnitt I Nr. 1 hat das federführende
Ressort die Übereinstimmung der Vorschriften mit dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwachen und Entwicklun-
gen, die nach dem Erlass eingetreten sind, gebührend Rech-
nung zu tragen. 

IV. Inkrafttreten
Diese Anwendungsbestimmungen treten am 28. 10. 2020 in
Kraft.
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung des Ausbaus von nicht öffentlicher
Elektroladeinfrastruktur für Unternehmen

in Niedersachsen
(Richtlinie nicht öffentliche

Elektroladeinfrastruktur Unternehmen)

Erl. d. MW v. 20. 11. 2020— 42-30070/0403 —

— VORIS 77000 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Niedersachsen gewährt nach Maßgabe dieser
Richtlinie und der VV zu § 44 LHO aus Mitteln des Sonder-
vermögens zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie Zuwendungen für Maßnahmen zum Ausbau
der Elektroladeinfrastruktur im nicht öffentlichen Raum in
Niedersachsen.

1.2 Ziel der Förderung ist es, den Ausbau der Elektroladein-
frastruktur in Niedersachsen, nach Möglichkeit unter der Ver-
wendung von Strom aus erneuerbaren Energien, voranzu-
bringen. Mit der Richtlinie soll eine bedarfsgerechte und nut-
zerfreundliche Versorgung von Elektroladeinfrastruktur an
nicht öffentlich zugänglichen privaten Flächen der Antrag-
stellerinnen und Antragsteller initiiert werden. Dazu soll die
Infrastruktur u. a. auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungs-
empfängers zugänglich gemacht werden, unter Beachtung der
geltenden gesetzlichen Vorgaben.
Gleichzeitig sollen die Folgen der COVID-19-Pandemie und
der durch sie hervorgerufenen wirtschaftlichen Notlage einge-
dämmt werden. Das Förderprogramm dient zur Stabilisierung
und Aufrechterhaltung der Investitions- und Innovations-
kraft der Wirtschaft in Niedersachsen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3
COVID-19-SVG. Eine Förderung nach dieser Richtlinie setzt
deshalb voraus, dass eine sachliche und zeitliche Kausalität
zur COVID-19-Pandemie oder zu der durch sie hervorgerufe-
nen wirtschaftlichen Notlage besteht. 
Die Transformation von Verkehr und Automobilindustrie
hin zu einer klimafreundlicheren Mobilität ist durch die Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie gefährdet. Notwendige
Investitionen in klimafreundlichere Technologien, wie Ladein-
frastruktur für Elektrofahrzeuge, drohen aufgrund der COVID-
19-Pandemie und der wirtschaftlich schwierigen Situation
auszubleiben oder aufgeschoben zu werden. Die Automobil-
industrie, die Zuliefererindustrie, das Elektrohandwerk und
der Ausbau erneuerbarer Energien sind durch eine abge-
schwächte Nachfrage betroffen. 
1.3 Die Zuwendung erfolgt gemäß der Verordnung (EU)
Nr.1407/2013 der Kommission vom 18. 12. 2013 über die
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen
(ABl. EU Nr. L 352 S. 1), geändert durch Verordnung (EU)
2020/972 der Kommission vom 2. 7. 2020 (ABl. EU Nr. L 215
S. 3), — im Folgenden: De-minimis-Verordnung —.
1.4 Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragsstel-
lers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung
Gefördert wird die Errichtung von Ladeinfrastruktur in Nie-
dersachsen. Davon erfasst sind nach Maßgabe dieser Richtlinie:
2.1die Errichtung von Ladesäulen oder Wallboxen,
2.2die Errichtung von Pufferspeichern, soweit sie im unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Errichtung von einem
oder mehreren Ladepunkten stehen,

2.3die Errichtung von Solaranlagen, soweit sie im unmittel-
baren Zusammenhang mit der Errichtung von einem oder
mehreren Ladepunkten oder Pufferspeichern stehen,

2.4die Herstellung oder Ertüchtigung des Netzanschlusses
einschließlich der Stromkreise bis zum Ladepunkt pro
Standort. Die Ertüchtigung ist nur förderfähig, sofern nicht
der Netzbetreiber zuständig ist. 

3. Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger
Antragsberechtigt sind Einzelunternehmen, Einzelkaufleute,
Freiberuflerinnen und Freiberufler, Gesellschaften des bürger-
lichen Rechts, Kommanditgesellschaften, offene Handelsge-
sellschaften, Aktiengesellschaften, Partnerschaftsgesellschaf-
ten, eingetragene Vereine, Genossenschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, die für Elektrofahrzeuge i. S. des
§2 EmoG nicht öffentliche Ladeinfrastruktur errichten.

4. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Das Vorhaben muss auf dem Gebiet des Landes Nieder-
sachsen durchgeführt werden und mindestens drei Jahre ab
Fertigstellung an dem im Antrag definierten Ort in Nieder-
sachsen in Betrieb sein (Zweckbindung). 
4.2 Die Ladepunkte müssen zum Genehmigungszeitpunkt
dem allgemein anerkannten Stand der Technik entsprechen.
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5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form einer Anteilfinanzierung zur Projektförderung gewährt.
5.2 Zuwendungsfähig sind Ausgaben für
5.2.1 Planung und Beratung, die im unmittelbaren Zusam-

menhang mit der Errichtung eines Fördergegenstandes
oder mehrerer Fördergegenstände stehen, soweit diese
angefallen sind und das Vorhaben verwirklicht worden
ist,

5.2.2 die Beschaffung eines Fördergegenstandes oder mehre-
rer Fördergegenstände, unabhängig davon ob sie gekauft,
geleast oder anderweitig beschafft werden,

5.2.3 die notwendigen Installations- und Baumaßnahmen
zur Errichtung eines Fördergegenstandes oder mehre-
rer Fördergegenstände sowie die Änderung von beste-
henden Gehwegen oder Parkflächen, soweit sie im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Errichtung von
einem Fördergegenstand oder mehreren Fördergegen-
ständen stehen,

5.2.4 Ersatzbeschaffungen und Nachrüstungen,

5.2.5 Netzanschlüsse.
5.3 Nicht zuwendungsfähig sind laufende Betriebsausgaben,
Ausgaben für Grunderwerb oder Ausgaben im Zusammen-
hang mit Finanzierungen.
5.4 Die Förderhöhe beträgt bei
5.4.1 der Beschaffung einer Normalladeinfrastruktur (AC)

einschließlich Netzanschluss bis einschließlich 22 kW
(einschließlich Wallboxen) bis zu 80 % der Gesamtaus-
gaben, maximal 2500 EUR pro Ladepunkt,

5.4.2 der Beschaffung einer Schnellladeinfrastruktur (DC)
einschließlich Netzanschluss größer als 22 kW bis zu
80 % der Gesamtausgaben, maximal 30000 EUR pro
Ladepunkt,

5.4.3 der Beschaffung einer Schnellladeinfrastruktur (DC)
einschließlich Netzanschluss größer als 50 kW bis zu
80 % der Gesamtausgaben, maximal 70000 EUR pro
Ladepunkt,

5.4.4 der Beschaffung einer Schnellladeinfrastruktur (DC)
einschließlich Netzanschluss größer als 100kW bis zu
80 % der Gesamtausgaben, maximal 100000 EUR pro
Ladepunkt,

5.4.5 dem Netzanschluss oder Ertüchtigung des Netzan-
schlusses pro Standort (ggf. einschließlich Solaranla-
gen und Pufferspeicher) 
— bis zu 60 % der Gesamtausgaben, maximal 5000 EUR
bei Anschluss an das Niederspannungsnetz und 

— bis zu 60 % der Gesamtausgaben, maximal 50000
EUR bei Anschluss an das Mittelspannungsnetz.

Kann von der Antragstellerin oder dem Antragsteller
durch eine Vergleichsrechnung dargelegt werden, dass
zur Stromversorgung der Ladestation eine Kombination
aus Netzanschluss und Pufferspeicher kostengünstiger
ist als ein reiner Netzanschluss, ist ein Pufferspeicher
entsprechend der Fördersätze für diesen Netzanschluss
förderfähig. Der Nachweis für die Vergleichsrechnung
ist durch einen Netzanschlussvertrag zu erbringen. Der
Pufferspeicher hat auch der Versorgung von E-Fahr-
zeugen zu dienen.

5.5 Die Förderhöhe für Planungs- und Beratungsausgaben
beträgt bis zu 20 % der Investitionsausgaben.
5.6 Projekte mit einer Zuwendung unter 2500 EUR je Förder-
fall werden nicht gefördert (Bagatellgrenze). Davon ausgenom-
men ist die Errichtung von Wallboxen, für die eine Bagatell-
grenze von 1000 EUR je Förderfall gilt.
5.7 Für Maßnahmen, die nach dieser Richtlinie gefördert
werden, darf ein nicht rückzahlbarer Zuschuss aus anderen
öffentlichen Mitteln, insbesondere Haushaltmitteln des Landes
Niedersachsen, des Bundes, der EU oder eines sonstigen Drit-
ten nicht in Anspruch genommen werden (Verbot der Doppel-
förderung).

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 Die ANBest-P sind unverändert zum Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides zu machen. Abweichungen von den Re-
gelungen der ANBest-P sind in den Zuwendungsbescheid
aufzunehmen.
6.2 Die Vorhabenlaufzeit bis zur Inbetriebnahme soll nicht
länger als neun Monate ab dem Zeitpunkt der Bewilligung be-
tragen. 
6.3 Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger informiert die Bewilligungsstelle über die Inbetrieb-
nahme der geförderten Neuerrichtung der Ladeinfrastruktur. 
6.4 Die Zuwendung wird nach den Voraussetzungen der De-
minimis-Verordnung gewährt, soweit sie eine staatliche Bei-
hilfe i. S. des Artikel 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. C 202 S. 47 vom
7. 6. 2016, Nr. C 400 S. 1; 2017 Nr. C 59 S. 1) darstellt. Die Be-
willigungsstelle prüft dies im Einzelfall und stellt sicher, dass
sämtliche Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung vor-
liegen (insbesondere Geltungsbereich gemäß Artikel 1, Höchst-
betrag gemäß Artikel 3, Transparenz gemäß Artikel 4, Ku-
mulierung gemäß Artikel 5, Überwachung gemäß Artikel 6).
Sie prüft zur Einhaltung des De-minimis-Höchstbetrages ins-
besondere eine von der Zuwendungsempfängerin oder dem
Zuwendungsempfänger vorzulegende De-minimis-Erklärung
und stellt eine De-minimis-Bescheinigung aus.
6.5 Die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger sind darauf hinzuweisen, dass eine Prüfung durch den
LRH oder dessen Beauftragte sowie das MW erfolgen kann.
6.6 Ein Zwischennachweis gemäß Nummer 6.1 ANBest-P ist
nicht zu führen.

7. Anweisungen zum Verfahren
7.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zu-
wendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser
Richtlinie abweichende Regelungen getroffen sind.
7.2 Bewilligungsstelle ist die Niedersächsische Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A,
30453 Hannover.
7.3 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragstellung und
den Verwendungsnachweis erforderlichen Informationen und
Vordrucke auf ihrer Internetseite (https:\\www.elektromobilitaet.
niedersachsen.de) bereit. Die Bewilligungsstelle kann zur Prü-
fung des geplanten Vorhabens weitere Unterlagen anfordern. 
7.4 Die Anträge müssen rechtsverbindlich unterschrieben in
schriftlicher Form bei der Bewilligungsstelle eingereicht wer-
den. 
7.5 Die Antragstellerinnen und Antragsteller werden im
Rahmen von separaten Förderaufrufen zur Einreichung von
Förderanträgen zum jeweiligen Stichtag aufgefordert. Mit dem
Förderaufruf werden ergänzende Hinweise zu dieser Richtli-
nie und den inhaltlichen Anforderungen an die Anträge veröf-
fentlicht. Dies betrifft u. a. bestimmte Gruppen von Antrag-
stellerinnen und Antragstellern, weitergehende technische
Anforderungen, die jeweiligen Förderhöchstsätze, das Förder-
volumen sowie weitere Ausgestaltungen, die dem zielgerich-
teten Aufbau der Ladeinfrastruktur dienlich sind. Die Beträge
können nach unten abweichen.
7.6 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das
Ersetzen der in den VV zu § 44 LHO angeordneten Schrift-
form durch die elektronische Form sind nach Maßgabe der für
die elektronische Kommunikation geltenden Vorschriften des
NVwVfG in seiner jeweils geltenden Fassung zulässig.

8. Schlussbestimmungen
Dieser Erl. tritt am 2. 12. 2020 in Kraft und mit Ablauf des

31.12. 2022 außer Kraft.

An die
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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